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Automatisierter Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG / Weitere 
Erleichterungen bei der praktischen Umsetzung
hier:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der o. a. VÖB-Mitteilung hatten wir Sie zuletzt über Erleichterungen bei der 
praktischen Umsetzung des § 24c KWG informiert. Nunmehr konnten wir über 
den ZKA beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weitere Erleichterungen erreichen, die sich 
auf die Einstellung von wirtschaftlich Berechtigten bei Notar-Anderkonten und 
bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen in die Datei nach § 24c KWG 
beziehen:

1. Notar-Anderkonten

Angaben über abweichend wirtschaftliche Berechtigte müssen bei bereits 
bestehenden Notar-Anderkonten nur dann in die Abrufdateien nach § 24c 
KWG eingestellt werden, wenn sich ab dem 1. Januar 2004 ein Wechsel 
bei den abweichend wirtschaftlich Berechtigten ergibt. Die Angaben über 
abweichend wirtschaftlich Berechtigte bei Notar-Anderkonten, die ab dem 
1. Januar 2004 eröffnet werden, sind hingegen ausnahmslos in die 
Abrufdateien nach § 24c KWG einzustellen.

2. Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen
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Bei Konten für bestimmte nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, die in 
der Regel nur einen geringen Umsatz aufweisen (z. B. Schulklassen, 
Kegelvereine etc.) und als offenes Treuhandkonto auf den Namen eines 
Treuhänders geführt werden, kann von der Einstellung der Angaben zu 
abweichend wirtschaftlichen Berechtigten bei bereits vor dem 1. April 2003 
eröffneten Konten abgesehen werden, wenn der kumulierte Haben-Umsatz 
auf dem in Rede stehenden Konto im Kalenderjahr 2002 nicht größer als 
EUR 5.000,-- war. Die Angaben zum abweichend wirtschaftlichen 
Berechtigten für ab dem 1. April 2003 eröffnete Treuhandkonten nicht 
rechtsfähiger Personenvereinigungen sind hingegen in das Abrufsystem 
einzustellen.

Darüber hinaus wurde eine Erfassungserleichterung bei EDV-technischen 
Problemen in Fällen der Mitgliedschaft des Kontoinhabers bei der nicht 
rechtsfähigen Vereinigung gewährt.

Detaillierte Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben des ZKA 
vom 25. November 2003.

Ebenso wie die übrigen mit BMF und BaFin abgestimmten Maßgaben für eine 
erleichterte Umsetzung von § 24c KWG besitzen auch die vorstehend skizzierten 
Erleichterungen keinen zwingenden Charakter, sondern stellen lediglich 
Angebote an die Institute dar.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Björn Christian Stein Olaf Christoph Achtelik

Anlage
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